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Erstreckungssatzung auf das Gebiet der Gemeinde Hirrlingen 

(Erstreckungssatzung Hirrlingen) 
 

Aufgrund des § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) vom 24. Juli 2000 in der 
jeweils gültigen Fassung,  
in Verbindung mit § 26 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) vom 16. Sep-
tember 1974 in der jeweils gültigen Fassung sowie  
in Verbindung mit § 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 17. März 2005 in der jeweils 
gültigen Fassung  
hat der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar am 06.07.2021 folgende Satzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
Erstreckung 

 
(1) Die „Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch den 

Gutachterausschuss (Gutachterausschussgebührensatzung)“ der Stadt Rottenburg am 
Neckar in ihrer jeweils gültigen Fassung erstreckt sich auf das Gemeindegebiet der Ge-
meinde Hirrlingen. 
 

(2) Für Tätigkeiten des gemeinsamen Gutachterausschusses bei der Stadt Rottenburg am 
Neckar erstreckt sich die „Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leis-
tungen (Verwaltungsgebührensatzung)“ der Stadt Rottenburg am Neckar in ihrer jeweils 
gültigen Fassung auf das Gemeindegebiet der Gemeinde Hirrlingen. Aus dem „Gebühren-
verzeichnis für öffentliche Leistungen der Stadt Rottenburg am Neckar“ erstrecken sich je-
doch nur die Ziff. 1, 9, 11, 61.8, 61.9 und 61.10 in ihrer jeweils gültigen Fassung, soweit sie 
die Tätigkeit des gemeinsamen Gutachterausschusses betreffen. 

 
§ 2 

Inkrafttreten und Gültigkeit 
 
Diese Satzung tritt am 25.07.2021 in Kraft.  
 
 
 
Rottenburg am Neckar, den 07.07.2021 
 
 
 
gez. 
Stephan Neher 
Oberbürgermeister 
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Hinweise: 
Die jeweils gültigen Fassungen der Gutachterausschussgebührensatzung der Stadt Rottenburg 
am Neckar und der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Rottenburg am Neckar mit dem 
Gebührenverzeichnis für öffentliche Leistungen der Stadt Rottenburg am Neckar, auf die in der 
Erstreckungssatzung Bezug genommen wird, können über das Internetportal der Stadt Rotten-
burg am Neckar unter  
 

www.rottenburg.de/stadtrecht 
 
jederzeit eingesehen werden.  
 
Darüber hinaus können die Satzungen von jedermann während der üblichen Dienststunden bei  
 der Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses bei der Stadt Rottenburg am 

Neckar, Marktplatz 18, 72108 Rottenburg am Neckar, Gebäude D, Zimmer D 425 und 
 der Kämmerei der Gemeinde Hirrlingen, Schlosshof 1, 72145 Hirrlingen, Zimmer 1.5 
eingesehen werden.  
 
Eine Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, gilt 
ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Dies gilt ferner dann nicht, wenn die Verlet-
zung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. Dieses 
Recht steht jedermann zu. Ist eine solche Verletzung geltend gemacht worden, oder hat der 
Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 der Gemeindeordnung wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen, oder vor Ablauf der zuvor genannten Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet, kann auch nach Ablauf der zuvor genannten Jahresfrist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.  


